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Ergeht an die Mitglieder 
des Verbandes der Süßwarenindustrie 
 
An die Landesindustriesparten  
bzw. Fachgruppen zur Kenntnis 
  Wien, am 08.11.2010 
 Mag. Lotz/Weinzetl 
 DW 56  /DW 57 
 
 
Betrifft: Ergebnis der Gehaltsvertragsverhandlungen 2010 der allgemeinen Gruppe der 
Nahrungs- und Genussmittelindustrie mit der Angestelltengewerkschaft 
 
 
Sehr geehrtes Mitglied! 
 
Die Kollektivvertragsverhandlungen mit der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, 
Journalismus, Papier führten – wie bereits mitgeteilt - am 08.11.2010 zu einem Abschluss für den 
Bereich der allgemeinen Gruppe der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. 
 
Die Verträge konnten nunmehr mit der Gewerkschaft abgestimmt werden. 
 
Folgende Ergebnisse wurden erzielt / Zusammenfassung: 
 
1. Die Kollektivvertragsgehälter werden um 2,0% erhöht und kaufmännisch auf Cent gerundet. 
 
2. Die Istgehälter werden um 2,0% erhöht und kaufmännisch auf Cent gerundet. 
 
3. Die Lehrlingsentschädigung wurde um 2,0% erhöht und kaufmännisch auf Cent gerundet: 

    Tabelle I  Tabelle II 
 

 1. Lehrjahr Euro    506,94 Euro     678,43 
 2. Lehrjahr Euro    679,68 Euro     911,41 
 3. Lehrjahr Euro    920,16 Euro  1.133,67 
 4. Lehrjahr Euro 1.244,19 Euro  1.317,73 

 
Vorlehre Euro    572,22 
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4.  Die Aufwandsentschädigungen betragen ab 1.11.2010: 
 
Die Reiseaufwandsentschädigung gem. § 3 Abs. 5b wird wie folgt festgelegt: 
Die Reiseaufwandsentschädigung beträgt pro Kalendertag für 

 
  Taggeld  Nachtgeld 
Verw.Gr.  
I bis IV und IVa,  MI bis MIII    Euro 45,87  Euro 26,79 
V, Va       Euro 49,95  Euro 26,79 
VI       Euro 57,10  Euro 26,79 
 
Die Trennungskostenentschädigung gem. § 4 Abs. 4 beträgt pro Kalendertag für 
 
Angestellte der Verwendungsgruppe 
 
I bis III, MI    Euro 19,77 
IV bis VI, MII u. MIII    Euro 20,13 
 
Das Messegeld gem. § 5 Abs. 1 beträgt pro Kalendertag für 
 
Angestellte der Verwendungsgruppe 
 
I bis III, MI    Euro 21,78 
IV bis VI, MII u. MIII    Euro 23,70 
 
 
5.  Geltungsbeginn: 1. November 2010 
 
 
Die Details des Gehaltsabschlusses entnehmen Sie bitte den Beilagen. 
 
 
Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE 

 
 
           Obmann    Geschäftsführer 
 
 
 GD KR DI MARIHART e.h. Dr. BLASS e.h. 
 


	Wien, am 08.11.2010
	Mag. Lotz/Weinzetl
	DW 56  /DW 57
	Tabelle I  Tabelle II
	Die Reiseaufwandsentschädigung beträgt pro Kalendertag für
	V, Va       Euro 49,95  Euro 26,79
	VI       Euro 57,10  Euro 26,79




